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Teilzeitarbeit. Ferienkürzung. Kündigung. Austritt.
Themen, mit denen sich jeder Unternehmer gelegentlich aus- 
einanderzusetzen hat. Das vorliegende Bulletin soll Ihnen die-
se Aufgaben erleichtern – damit Sie sich auf Ihre Kompetenzen 
konzentrieren können.

Austritt und Unfallversicherung
Jeder in der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer ist in der 

Schweiz der Unfallversicherung, kurz UVG, unterstellt. Somit ist 
der Arbeitnehmer gegen Berufsunfälle, Berufskrankheiten und 
Nichtberufsunfälle versichert – letzteres allerdings nur, wenn 
die wöchentliche Arbeitszeit mindestens 8 Stunden beträgt.

Wie aber verhält es sich nach dem Austritt des Arbeitnehmers?

-

-

-

Kündigungen

Im Zeitalter der allgegenwärtigen Kommunikation stellt sich 
immer öfters die Frage, wie eine Kündigung ausgesprochen 
werden kann.

-

-

-
-
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Unbezahlter Urlaub und Ferienkürzung

Wenn ein Arbeitnehmer durch sein Verschulden während 
einem Dienstjahr für mehr als einen Monat an der Arbeit verhin-
dert ist, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden vollen Mo-
nat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen (Art. 329b OR). 

Gilt dies auch, wenn der Arbeitnehmer während z.B. sechs 
Wochen unbezahlten Urlaub bezieht? 

Beispiel: Ferienanspruch bei unbezahltem Urlaub

Arbeitswochen pro Jahr: 52
Unbezahlter Urlaub in Wochen: 6
Ferienanspruch in Tagen pro Jahr: 20

20 Tage / 52 x 6 = 2.3 Tage

=> der Ferienanspruch beträgt somit 17.7 Tage

Vorgeholte Arbeitszeit

In einigen Betrieben werden eigentliche Arbeitstage nach 
oder rund um Feiertage vorgearbeitet. So wird beispielsweise 
der Freitag nach Auffahrt oder die Tage zwischen Weihnachten 
und Neujahr unter dem Jahr vorgearbeitet. Was passiert nun, 
wenn ein Arbeitnehmer diese Tage wohl vorarbeitet, aber nicht 
mehr beziehen kann, da er den Betrieb entweder verlassen hat 
oder krank ist?

Austritt unter dem Jahr
-

-

Krankheit

-

Wir empfehlen in der Praxis daher

Teilzeitarbeit und Feiertage

Wie wird bei einem Angestellten im 80 Prozent Pensum ein 
Feiertag entschädigt?

-

-
-

Auch hier lautet daher unsere Empfehlung

Prüfungserfolg

Herr Silvano Moretti hat die 
anspruchsvolle Berufsprüfung zum 
Fachmann im Finanz- und Rech-
nungswesen mit eidgenössischem 
Fachausweis mit sehr gutem Erfolg 
bestanden. Silvano Moretti betreut 

als Fachmann Treuhand seit 2005 in der Partner Treu-
hand AG in Sursee unsere geschätzte Kundschaft. Wir 
gratulieren Silvano herzlich zu diesem tollen Erfolg!

In eigener Sache


